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Aufgrund der §§ 3, 12 und 28 der Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286) in der jeweils gültigen
Fassung, in Verbindung mit § 49a des Brandenburgischen Straßengesetzes
vom 31.03.2005 (GVBl. I S. 134, ber. in GVBl. I S. 197), in der jeweils gülti-
gen Fassung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lunow-Stolzen-
hagen in ihrer Sitzung am 22.2.2011 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1) Die Gemeinde Lunow-Stolzenhagen betreibt die Reinigung der dem
öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentli-
che Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundes-, Lan-
des- und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche
Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 ff den Grundstücks-
eigentümern oder diesen gleichgestellten Personen übertragen wird.

(2) Die Reinigung umfasst die Straßenreinigung sowie die Winterwartung
der Gehwege und der Fahrbahnen. Die Straßenreinigung beinhaltet
die Entfernung aller Verunreinigungen von der Straße, die die Hygiene
oder das Ortsbild nicht unerheblich beeinträchtigen oder eine Gefähr-
dung des Verkehrs darstellen können.
Der Winterdienst der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen beinhaltet das
Schneeräumen sowie das Bestreuen insbesondere an den gefährlichen
Stellen der verkehrswichtigen Straßen bei Schnee- und Eisglätte.
Art und Umfang der Reinigungspflichten der Gemeinde und der Grund-
stückseigentümer ergeben sich aus den §§ 2 bis 8 dieser Satzung.

(3) Bestandteile einer öffentlichen Straße im Sinne des § 2 des BbgStrG
und im Sinne dieser Satzung sind:
1. die Fahrbahn inkl. Wendeplätze, Verkehrsinseln, bepflanzte Mittel-

streifen,
2. die Trennstreifen, Seitenstreifen, Randstreifen, Sicherheitsstreifen

(auch wenn sie als Grünstreifen mit und ohne Bepflanzung ange-
legt sind).

3. Entwässerungsanlagen, insbesondere in Form von offenen
Entwässerungsrinnen und -mulden sowie Regeneinläufen,

4. Gehwege; als Gehweg im Sinne dieser Satzung gelten:
• alle selbständigen Gehwege
• alle unselbständigen Gehwege (auch wenn sie ohne unmittel-

baren baulichen Zusammenhang im Wesentlichen mit der Fahr-
bahn gleichlaufen)

• die gemeinsamen Fuß- und Radwege (Zeichen 240 StVO)
• alle erkennbar von der Fahrbahn abgesetzten, für die Benutzung

durch Fußgänger vorgesehenen Straßenteile
• Gehbahnen in 1,50 m Breite ab begehbarem Straßenrand bei

allen Straßen und Straßenteilen, deren Benutzung durch Fuß-
gänger vorgesehen oder geboten ist, insbesondere in verkehrs-
beruhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) und Fußgänger-
bereichen (Zeichen 242 StVO)

• Randstreifen als Nebenfläche zwischen Fahrbahn und Grund-
stücksgrenze, insbesondere Straßenbegleitgrün (Rasenflächen
oder anderer Pflanzenwuchs) sowie befestigte oder unbefestigte
Flächen

5. öffentliche Parkplätze,
6. Parkbuchten, soweit sie mit der Fahrbahn im Zusammenhang ste-

hen,
7. Bushaltebuchten inkl. Bushaltestellenbereich,
8. die Radwege, auch wenn sie ohne unmittelbaren baulichen Zusam-

menhang im Wesentlichen mit der Fahrbahn gleichlaufen (unselb-
ständige Radwege),
Radwege sind auch durch Längsmarkierung gekennzeichnete
Fahrbahnflächen für Radfahrer, die nur in einer Richtung befahren
werden dürfen, sog. Radfahrstreifen,

9. Bepflanzungen, insbesondere von Sträuchern und Baumscheiben
(Baumscheiben sind eingefasste Flächen, auf denen sich ein Baum
befindet),

Satzung der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen über die Reinigung
(Straßenreinigung / Winterdienst) öffentlicher Straßen

in der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen (Straßenreinigungssatzung)

10. die Brücken, Tunnel, Durchlässe, Dämme, Gräben sowie öffentli-
che Plätze,

11. die öffentlichen Treppen.
(4) Geschlossene Ortslage im Sinne dieser Satzung ist der Teil des

Gemeindegebietes, der in geschlossener oder offener Bauweise zu-
sammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur
Bebauung ungeeignetes oder ihr entzogenes Gelände sowie einseiti-
ge Bebauung unterbrechen den Zusammenhang nicht. Zur geschlos-
senen Ortslage gehört auch eine an der Bebauungsgrenze verlaufen-
de, einseitig bebaute Straße, von der aus die Baugrundstücke erschlos-
sen sind.

(5) Angrenzen des Grundstücks an eine öffentliche Straße im Sinne dieser
Satzung liegt vor, wenn es mit der öffentlichen Straße eine gemeinsa-
me Grenze hat. Als angrenzend gilt auch ein Grundstück, das durch
einen Graben, eine Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in
ähnlicher Weise vom Gehweg oder von der Fahrbahn getrennt ist –
unabhängig davon, ob es mit der Vorder-, Hinter- oder Seitenfront an
einer Straße liegt.

(6) Anschlussgebiet ist das Gebiet innerhalb der geschlossenen Ortslage,
in dem die Gemeinde die Straßenreinigung als öffentlich-rechtliche Ein-
richtung mit Anschluss- und Benutzungszwang betreibt.

§ 2
Übertragung der Reinigungspflicht

(1) Die Reinigung aller öffentlichen Straßen, Wege, Gehwege sowie Plätze
innerhalb der geschlossenen Ortslage und Straßen außerhalb der ge-
schlossenen Ortslage, die an bebaute Grundstücke angrenzen, wird
den Eigentümern der durch diese erschlossenen Grundstücke übertra-
gen, soweit nicht gemäß dieser Satzung in Verbindung mit dem
anliegenden Straßenverzeichnis eine Reinigung durch die
Gemeinde Lunow-Stolzenhagen erfolgt.
Das Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung.

(2) Die nach Absatz 1 verpflichteten Grundstückseigentümer sind Anlieger
im Sinne dieser Satzung. Anlieger sind sowohl Grundstückseigentümer,
deren Grundstücke an öffentliche Straßen angrenzen (Vorderlieger-
grundstücke), als auch Grundstückseigentümer der dahinter liegenden
Grundstücke (Hinterliegergrundstücke).
Liegen also mehrere Grundstücke im Sinne des Abs. 4 hintereinander
zur Straße, so bildet das an die Straße angrenzende Grundstück (Vor-
derliegergrundstück) mit den dahinter liegenden Grundstücken (Hinter-
lieger) eine Straßenreinigungseinheit. Die Eigentümer der zur Straßen-
reinigungseinheit gehörenden Grundstücke sind abwechselnd
reinigungspflichtig. Die Reinigungspflicht beginnt jährlich im Januar
bei dem Verpflichteten des Vorderliegergrundstückes, fortfahrend in der
Reihenfolge der dahinter liegenden Grundstücke für die gesamte
Straßenreinigungseinheit im monatlichen Wechsel.

(3) Sind die Grundstückseigentümer beider Straßenseiten reinigungs-
pflichtig, erstreckt sich die Reinigung jeweils bis zur Straßenmitte.
Ist nur auf einer Straßenseite ein reinigungspflichtiger Anlieger vor-
handen, erstreckt sich die Reinigungspflicht auf die gesamte Straßen-
fläche.
Wird ein Grundstück durch mehrere öffentliche Straßen erschlossen,
so erstreckt sich die Reinigungspflicht auf alle Grundstücksseiten, durch
die das Grundstück erschlossen wird.

(4) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gilt unabhängig von der Ein-
tragung im Liegenschaftskataster und von der Grundstücksbezeichnung
im Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selb-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet.
Erschlossen im Sinne dieser Satzung ist ein Grundstück, wenn rechtlich
und tatsächlich die Möglichkeit besteht, für das Grundstück einen Zu-
gang oder eine Zufahrt zur Straße zu schaffen und dadurch eine
bestimmungsgemäße oder eine innerhalb einer geschlossenen Orts-
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lage übliche und sinnvolle wirtschaftliche Grundstücksnutzung ermög-
licht wird.

(5) Besteht für ein Grundstück ein Erbbaurecht oder ein Nutzungsrecht für
die im § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes genannten natürli-
chen und juristischen Personen des privaten oder des öffentlichen
Rechts, so tritt an die Stelle des Grundstückseigentümers der Erbbau-
berechtigte oder der Nutzungsberechtigte. Bei ungeklärten Eigentums-
verhältnissen nimmt derjenige die Pflichten des Eigentümers wahr, der
die tatsächliche Sachherrschaft über das Grundstück ausübt.
In den vorgenannten Fällen wird den oben Genannten anstelle der
Grundstückseigentümer die Straßenreinigungspflicht bzw. der An-
schluss- und Benutzungszwang auferlegt. Mit dem Entstehen des An-
schluss- und Benutzungszwangs entsteht die Gebührenpflicht gemäß
der Satzung der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen über die Erhebung
von Gebühren für die Reinigung (Straßenreinigung / Winterdienst) öf-
fentlicher Straßen in der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen (Straßen-
reinigungsgebührensatzung).

(6) Mehrere Reinigungspflichtige für dieselbe Straßenfläche, insbesondere
mehrere Eigentümer desselben Grundstücks sind gesamtschuldnerisch
verantwortlich.

§ 3
Art und Umfang der Straßenreinigung

(1) Die zu reinigenden öffentlichen Straßen sind im Straßenverzeichnis
aufgeführt und in Reinigungszonen eingeteilt.

(2) Die Straßenreinigung erfolgt in den Reinigungszonen wie folgt:

Zone I • Winterdienst auf der Fahrbahn gem. § 1 Abs. 3 Nr. 1 durch
die Gemeinde

• Winterdienst und Reinigung auf den Gehwegen durch die
Grundstückseigentümer

• Grund- und Sommerreinigungen der Fahrbahn durch die
Grundstückseigentümer

Zone II • Winterdienst auf der Fahrbahn gem. § 1 Abs. 3 Nr. 1 durch
die Gemeinde

• Grundreinigung nach der Wintersaison auf der Fahrbahn
gem. § 1 Abs. 3 Nr. 1 durch die Gemeinde

• Reinigung der Straßenregeneinläufe durch die Gemeinde
• Winterdienst und Reinigung auf den Gehwegen gem. § 1

Abs. 3 Nr. 4 und auf den Radwegen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 8
durch die Grundstückseigentümer

• Sommerreinigungen der Fahrbahn mit all ihren Bestand-
teilen durch die Grundstückseigentümer

Zone III • Winterdienst auf der Fahrbahn gem. § 1 Abs. 3 Nr. 1 durch
die Gemeinde

• Grundreinigung nach der Wintersaison auf der Fahrbahn
gem. § 1 Abs. 3 Nr. 1 durch die Gemeinde

• 3 Sommerreinigungen der Fahrbahn gem. § 1 Abs. 3 Nr. 1
durch die Gemeinde

• Reinigung der Straßenregeneinläufe durch die Gemeinde
• Winterdienst und Reinigung auf den Gehwegen gem. § 1

Abs. 3 Nr. 4 und auf den Radwegen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 8
durch die Grundstückseigentümer

Zone IV • Winterdienst und Reinigung der gesamten öffentlichen
Straße gemäß § 1 Abs. 3 durch die Grundstückseigentümer

Die auf die anliegenden Grundstückseigentümer übertragene
Reinigungspflicht in den Zonen I, II, III und IV umfasst die an das er-
schlossene Grundstück angrenzende öffentliche Straße bis zur Fahrbahn-
mitte, also neben den Gehwegen bzw. den Flächen des verkehrsberu-
higten Bereiches auch:
• die Trennstreifen, Seitenstreifen, Randstreifen, Sicherheitsstreifen, be-

festigt oder unbefestigt, die auch in Form von Grünstreifen mit oder
ohne Rasen bzw. Bepflanzung oder Baumscheiben gestaltet sein
können,

• die Radwege bzw. kombinierte Geh- und Radwege

• die Entwässerungsanlagen in Form von Entwässerungsrinnen oder
-mulden

• die gegebenenfalls zur Reinigung übertragenen Fahrbahnen.
Bei Grundstücken an einseitig erschließenden Straßen erstreckt sich
die Reinigungspflicht des Reinigungspflichtigen des erschlossenen
Grundstücks über die gesamte Straßenbreite.

(3) Die Reinigung von Haltestelleneinrichtungen für öffentliche Verkehrs-
mittel und Schulbusse obliegt der Gemeinde.

(4) Soweit diese Satzung keine Festlegungen trifft, verbleibt die Reinigungs-
pflicht bei der Gemeinde.

(5) Die Reinigung durch die Gemeinde ist gebührenpflichtig (siehe Straßen-
reinigungsgebührensatzung).

(6) Die Reinigungspflicht der Eigentümer umfasst insbesondere:
1. die Beseitigung von Schmutz, Papier, Laub, Dosen, Flaschen, Scher-

ben, Plastiktüten, Ästen und sonstigem Unrat oder Verschmutzungen,
insbesondere Hundekot nach einer Verunreinigung unverzüg-
lich, ansonsten jedoch entsprechend § 3 Abs. 7 bis 9.
Das Zukehren an das Nachbargrundstück oder das Kehren in Kanä-
le, Regeneinläufe, Durchlässe und Rinneneinläufe, offene
Entwässerungsrinnen bzw. -mulden oder Gräben ist nicht zulässig.
Das Säubern der Regenrinnen, die der Entwässerung der privaten
Grundstücke dienen, ist vom Grundstückseigentümer vorzunehmen,

2. Schnittgerinne und Wassereinläufe sind für den ungehinderten Ab-
fluss des Oberflächenwassers stets freizuhalten. Das Säubern der
Regenrinnen, die der Entwässerung der privaten Grundstücke die-
nen, ist vom Grundstückseigentümer vorzunehmen.

3. das Freihalten von oberirdischen Vorrichtungen aller Versorgungs-
träger (Gas, Wasser, Abwasser, Regenwasser, Hydranten) von Unrat,
Laub, Eis, Schnee oder anderen störenden Gegenständen,

4. die mechanische Unkrautbekämpfung auf den Gehwegen, Radwe-
gen, Trennstreifen, Seitenstreifen, Randstreifen, Sicherheitsstreifen
(befestigt oder unbefestigt), die auch in Form von Grünstreifen mit
oder ohne Bepflanzung, insbesondere mit Baumscheiben auftreten
können, sowie in Rinnen befestigter Fahrbahnen,

5. die Beseitigung von Schmutzansammlungen und Bewuchs am Rinn-
stein, die bei der maschinellen Reinigung nicht erfasst werden,

6. die Vermeidung von belästigender Staubentwicklung. Kehricht und
sonstiger Unrat sind nach Beendigung der Säuberung unverzüglich
zu entfernen.

7. den Winterdienst (§ 7).
(7) Die Reinigung der übertragenen Gehwege gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4, der

Radwege gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 8, der Trenn-, Seiten-, Rand- und
Sicherheitsstreifen gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 2, der offenen Entwässerungs-
rinnen u. -mulden gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 und die Bepflanzungen ge-
mäß § 1 Abs. 3 Nr. 9 ist von den Grundstückseigentümern der angren-
zenden, erschlossenen Grundstücke ganzjährig mindestens 14-tägig
durchzuführen (s. auch Abs. 6).

(8) Ist die Grundreinigung der Fahrbahn auf die Grundstückseigentümer
der angrenzenden, erschlossenen Grundstücke übertragen worden, hat
diese Grundreinigung zeitgleich mit der von der Gemeinde durchge-
führten Grundreinigung auf den nicht übertragenen Fahrbahnen, also
unmittelbar nach Abschluss der Winterdienstsaison, zu erfolgen.

(9) Ist die Sommerreinigung der Fahrbahn auf die Grundstückseigentümer
der angrenzenden, erschlossenen Grundstücke übertragen worden,
haben diese Sommerreinigungen zeitgleich mit den von der Gemeinde
durchgeführten Sommerreinigungen auf den nicht übertragenen Fahr-
bahnen zu erfolgen. Dabei soll die letzte Sommerreinigung nach Been-
digung des Laubfalls erfolgen.

§ 4
Anschluss- und Benutzungszwang im Anschlussgebiet

(1) Für alle Grundstücke, die im Anschlussgebiet durch öffentliche Straßen
erschlossen werden, besteht ein Anschluss- und Benutzungszwang.

(2) Mit dem Anschluss- und Benutzungszwang erfolgt die Reinigung durch
die Gemeinde gemäß § 3 und es entsteht die Gebührenpflicht der Ei-
gentümer nach Maßgabe der Straßenreinigungsgebührensatzung.

(3) Wird ein Grundstück durch mehrere öffentliche Straßen, die im Stra-
ßenverzeichnis in den Zonen I bis III aufgeführt sind, erschlossen, be-
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steht für jede dieser Straßen der Anschluss- und Benutzungszwang
und die Gebührenpflicht.

(4) Von der Verpflichtung zum Anschluss- und Benutzungszwang der
Straßenreinigung kann auf Antrag befreit werden, wenn der Anschluss
und die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichti-
gung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der An-
trag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Ge-
meinde einzureichen. Die Befreiung kann befristet, unter Bedingun-
gen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 5
Umfang der besonderen Reinigung

Werden öffentliche Straßen im Sinne des § 1 Abs. 3, insbesondere bei der
An- und Abfuhr von Brennmaterialen, Baumaterialien, Bodenvorkommen
oder andere Gegenstände oder bei der Abfuhr von Schutt, durch Leckwerden
oder Zerbrechen von Gefäßen oder Systemen, beim Viehtrieb oder auf an-
dere Weise verunreinigt, insbesondere durch Hundekot, so ist durch den
Verursacher unverzüglich die Reinigung vorzunehmen bzw. nach Notwen-
digkeit die fachgerechte Entsorgung zu veranlassen.

§ 6
Übertragung der Reinigungspflicht auf Dritte

(1) Auf schriftlichen Antrag des Reinigungspflichtigen an die Gemeinde
kann der Übernahme der Reinigungspflicht durch einen Dritten (z.B.
Mieter, Pächter, Reinigungsfirma) zugestimmt werden. Dieser Dritte muss
sich der Gemeinde gegenüber schriftlich zur Übernahme der Reinigungs-
pflicht anstelle des Reinigungspflichtigen verpflichten und eine ausrei-
chende Haftpflichtversicherung nachweisen. Sollen für die Reinigung
technische Geräte und Maschinen eingesetzt werden, so ist diese
Reinigungstechnik mit zu belegen.

(2) Die Zustimmung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und jeder-
zeitigem Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 7
Winterdienst

(1) Die Reinigungspflicht im Winter umfasst auch die Pflicht, die öffentli-
chen Straßen, einschließlich der Bundes- und Landesstraßen innerhalb
der geschlossenen Ortslagen vom Schnee zu räumen und bei Glätte zu
streuen.

(2) Der Winterdienst auf den Fahrbahnen in den Reinigungszonen I, II und
III wird durch die Gemeinde durchgeführt, nach Maßgabe der Leis-
tungsfähigkeit und soweit dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.

(3) In der Zone IV ist der Winterdienst auf den Fahrbahnen von den Eigen-
tümern der erschlossenen Grundstücke durchzuführen.

(4) Den Eigentümern der erschlossenen Grundstücke obliegt grundsätz-
lich der Winterdienst auf den Gehwegen und Überwegen, welche Be-
standteile der öffentlichen Straßen in den Zonen I, II, III und IV sind.

(5) Die Gehwege und Überwege für Fußgänger sind in einer für den
Fußgängerverkehr erforderlichen Breite von mindestens 1,50 m vom
Schnee zu räumen und bei Glätte mit Sand zu streuen. Erreicht ein
Gehweg selbst nicht die Breite von 1,50 m, so ist er in seiner gesamten
Breite zu räumen bzw. zu streuen.

(6) Als Material zum Streuen ist vorwiegend Sand und nur in Ausnahme-
fällen Granulat u.ä. zu verwenden. Salze oder sonstige auftauende Stoffe
sind auf Gehwegen grundsätzlich unzulässig; ihre Verwendung ist nur
erlaubt:
a) in besonderen klimatischen Ausnahmesituationen (z.B. Eisregen),
b) auf gefährlichen Gehwegstellen (z.B. auf Treppen, Rampen, Brücken-

auf- und -abgängen, Gefälle- oder Steigungsstrecken),
wenn ein verkehrssicherer Zustand mit abstumpfenden Mitteln nicht
zu erreichen ist.
Die Verwendung von auftauenden Stoffen ist auf das unbedingt erfor-
derliche Maß zu beschränken. Hierbei ist auf einen größtmöglichen
Abstand zur Vegetation zu achten. Bäume und begrünte Flächen dür-
fen nicht mit auftauenden Stoffen bestreut werden. Schnee, der diese
Stoffe enthält, darf unmittelbar vor bzw. auf ihnen nicht abgelagert
werden. Die Verwendung von Asche und ähnlichen Stoffen ist aus-
nahmslos verboten.

(7) In der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstan-
dene Glätte sind unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw.
nach Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener
Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und
feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.

(8) Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn angrenzenden Teil des Geh-
wegs oder, wo dies nicht möglich ist, auf dem Fahrbahnrand so zu
lagern, dass der Fahrzeug- und Fußgängerverkehr hierdurch nicht mehr
als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. Dabei ist in zumut-
baren Abständen die Möglichkeit der Fahrbahnüberquerung für Fuß-
gänger und Radfahrer zu gewährleisten. Auf den Gehwegen ist im Zuge
der Schneeberäumung und Glättebekämpfung an Überwegen, Straßen-
abzweigungen und Straßenkreuzungen ein Übergang bis zur Fahrbahn-
kante zu schaffen. Einläufe in Entwässerungsanlagen und Hydranten
sind von Schnee und Eis freizuhalten.

(9) Im Übrigen ist der Winterdienstpflichtige auch verpflichtet, den Geh-
weg zu räumen, wenn dieser von Schneeräumfahrzeugen mit Schnee
erneut bedeckt wurde.

(10) Anlieger, denen die Reinigung (Winterdienst) der Fahrbahn übertragen
wurde haben bei Eis- und Schneeglätte nur gekennzeichnete Fußgän-
gerüberwege, Querungshilfen über die Fahrbahn und Übergänge für
Fußgänger in Fortsetzung der Gehwege an Straßenkreuzungen oder
-einmündungen der Fahrbahn zu bestreuen und gegebenenfalls vorher
zu beräumen, wobei abstumpfende Mittel vorrangig vor auftauenden
Mitteln einzusetzen sind.

(11) Eis und Schnee von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg oder
die Fahrbahn geschafft werden. Die vom Schnee geräumten Flächen
vor den Grundstücken müssen so aufeinander abgestimmt sein, dass
eine durchgehend benutzbare Gehwegfläche gewährleistet ist. Der
später Räumende muss sich insoweit an die schon bestehende Gehweg-
richtung vor den Nachbargrundstücken bzw. Überwegeinrichtungen
vom gegenüberliegenden Grundstück anpassen. Das gilt auch für die
bestreuten Flächen vor den Grundstücken und für die Fußgängerüber-
wege.

(12) Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn und zum
Grundstückseingang in einer Breite von mindestens 1 m zu räumen
bzw. zu streuen.

(13) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müs-
sen die Gehwege so von Schnee freigehalten und bei Glätte abge-
stumpft werden, dass ein möglichst gefahrloser Zu- und Ausstieg ge-
währleistet ist.

(14) Für Radwege und kombinierte Geh-/Radwege gelten die Bestimmun-
gen der Abs. 3 bis 11 ebenso.

(15) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehenden Verpflichtungen des
Verursachers, außergewöhnliche Verunreinigungen aller Art unverzüg-
lich zu beseitigen, befreit den nach § 2 dieser Satzung Verpflichteten
nicht von seiner Reinigungspflicht.

§ 8
Entleeren gemeindlicher Abfallkörbe

(1) Das Entleeren der gemeindlichen Abfallkörbe obliegt der Gemeinde
Lunow-Stolzenhagen.

(2) Gemeindliche Abfallkörbe dürfen nur für Abfälle genutzt werden, die
bei einzelnen Personen bei Verzehr von Lebens- und Genussmitteln im
Freien oder bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel anfallen (z.B.
Fahrscheine).

§ 9
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) entgegen § 3 Abs. 1 bis 2 i.V.m. §§ 7 und 8 dieser Satzung seinen

Reinigungspflichten nicht nachkommt,
b) bei Glätte und Schneefall seiner Pflicht gemäß § 7 dieser Satzung

zum Beräumen und Abstumpfen zuwider handelt,
c) als Verursacher außergewöhnlicher Verunreinigungen entgegen § 5

dieser Satzung diese nicht unverzüglich beseitigt oder
d) entgegen § 8 dieser Satzung gemeindliche Abfallkörbe zweckent-

fremdet nutzt.
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(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können mit einer Geldbuße bis zu
500,00 Euro, bei Fahrlässigkeit höchstens bis 250,00 Euro geahndet
werden.
Für das Bußgeldverfahren gelten die Bestimmungen des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Britz, 01.03.2011

Astrid Gohlke
Amtierende Amtsdirektorin

Zone I: • Winterdienst auf der Fahrbahn gem. § 1 Abs. 3 Nr. 1 durch
die Gemeinde

• Winterdienst und Reinigung auf den Gehwegen durch die
Grundstückseigentümer

• Grund- und Sommerreinigungen der Fahrbahn durch die
Grundstückseigentümer

OT Lunow

• Am Görberg
• Bauernstraße (Querweg bis zur Hausnr. 20)
• Gartenstraße
• Gesundbrunnen (von der Oderberger Straße bis zur Hausnr. 6)
• Hohensaatener Straße (Hausnr. 10 bis 12 b)
• Kameruner Straße (von der Oderberger Str. gerade bis zur Lüdersdorfer

Str. 26)
• Sportlerweg (bis Eingang Sportplatz)
• Stolzenhagener Straße
• Vogelsang (vom Wiesengrund bis Hausnr. 7)
• Wiesengrund
• Wilhelmstraße
• Ziegeleiweg

OT Stolzenhagen

• Burgwall

Zone II: • Winterdienst auf der Fahrbahn gem. § 1 Abs. 3 Nr. 1 durch
die Gemeinde

• Grundreinigung nach der Wintersaison auf der Fahrbahn gem.
§ 1 Abs. 3 Nr. 1 durch die Gemeinde

• Reinigung der Straßenregeneinläufe durch die Gemeinde
• Winterdienst und Reinigung auf den Gehwegen gem. § 1

Abs. 3 Nr. 4 und auf den Radwegen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 8
durch die Grundstückseigentümer

• Sommerreinigungen der Fahrbahn mit all ihren Bestandtei-
len durch die Grundstückseigentümer

Anlage 1 zur Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen

OT Lunow

• Dorfstraße (L 283)
• Hohensaatener Straße (L 283)
• Lüdersdorfer Straße (L 283)
• Bauernstraße (Fischerstraße bis Bauernstraße 26)
• Fischerstraße
• Oderberger Straße (bis Hausnr. 25)
• Schulstraße

OT Stolzenhagen

• Elsengrund
• Ernst-Thälmann-Straße
• Gutshof
• Kastanienallee
• Kietz
• Silberkistenweg
• Weinbergstraße

Zone III: • Winterdienst auf der Fahrbahn gem. § 1 Abs. 3 Nr. 1 durch
die Gemeinde

• Grundreinigung nach der Wintersaison auf der Fahrbahn gem.
§ 1 Abs. 3 Nr. 1 durch die Gemeinde

• 3 Sommerreinigungen der Fahrbahn gem. § 1 Abs. 3 Nr. 1
durch die Gemeinde

• Reinigung der Straßenregeneinläufe durch die Gemeinde
• Winterdienst und Reinigung auf den Gehwegen gem. § 1

Abs. 3 Nr. 4 und auf den Radwegen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 8
durch die Grundstückseigentümer

• –

Zone IV: • Winterdienst und Reinigung der gesamten öffentlichen Straße
gemäß § 1 Abs. 3 durch die Grundstückseigentümer

• alle in den Zonen I, II und III nicht aufgeführten öffentlichen Straßen,
Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage der Gemeinde
Lunow-Stolzenhagen

Bekanntmachungsanordnung
Die Gemeindevertretung Lunow-Stolzenhagen hat in ihrer Sitzung am 22.2.2011 die Satzung der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen über die Reinigung
(Straßenreinigung / Winterdienst) öffentlicher Straßen in der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen (Straßenreinigungssatzung) beschlossen.
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Britz, den 1.3.2011

Gohlke
amtierende Amtsdirektorin
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Aufgrund der §§ 3, 12 und 28 der Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 S. 286) in der jeweils gültigen
Fassung und des § 49a des Brandenburgischen Straßengesetzes vom
31.03.2005 (GVBl. I S. 134, ber. in GVBl. I S. 197) in der jeweils gültigen
Fassung, i.V.m. den §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für
das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
31.03.2004 (GVBl. I/04, S. 174) in der jeweils gültigen Fassung, hat die
Gemeindevertretung der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen in ihrer Sitzung
am 22.2.2011 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Gebührengrund

(1) Zur Deckung der Kosten der Straßenreinigung, die auf der Grundlage
der Satzung der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen über die Reinigung
(Straßenreinigung / Winterdienst) öffentlicher Straßen in der Gemein-
de Lunow-Stolzenhagen (Straßenreinigungssatzung) im Anschlussge-
biet in den Reinigungszonen I und II von der Gemeinde Lunow-Stolzen-
hagen als öffentlich-rechtliche Einrichtung mit Anschluss- und
Benutzungszwang durchgeführt wird, werden von den Eigentümern
der erschlossenen Grundstücke Benutzungsgebühren nach Maßgabe
dieser Satzung erhoben.

(2) Die Gemeinde trägt den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentli-
che Interesse an der Straßenreinigung entfällt. Dieser Anteil beträgt 25
v.H. der Gesamtkosten der Straßenreinigung für öffentliche Straßen (§
49 a Abs. 7 Satz 2 BbgStrG). Dieser Kostenanteil ist bei der Festlegung
des Gebührenansatzes in § 7 bereits berücksichtigt.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer die Straßenreinigung der Gemeinde nutzt
oder als Eigentümer eines im Anschlussgebiet (im Sinne der Straßen-
reinigungssatzung) gelegenen Grundstücks zur Benutzung der Straßen-
reinigung verpflichtet ist (Anschluss- und Benutzungszwang).

(2) Wer im Erhebungszeitraum im Grundbuch als Eigentümer eines dem
Anschluss- und Benutzungszwang unterliegenden Grundstücks einge-
tragen ist, gilt für dieses als Gebührenschuldner der Straßenreinigungs-
gebühr im Sinne dieser Satzung. Im Falle eines Eigentumswechsels
während des Erhebungszeitraumes ist der neue Eigentümer vom Be-
ginn des auf den Wechsel folgenden Monats gebührenpflichtig.

(3) Besteht für das Grundstück ein Erbbaurecht oder ein Nutzungsrecht
für die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes genannten natür-
lichen oder juristischen Personen des privaten und des öffentlichen
Rechts, so tritt an die Stelle des Grundstückseigentümers der Erbbau-
berechtigte oder der Nutzungsberechtigte.

(4) Bei ungeklärten Eigentumsverhältnissen tritt derjenige an die Stelle
des Eigentümers, der die tatsächliche Sachherrschaft über das Grund-
stück ausübt.

(5) Bei Wohnungseigentum wird die Gebühr für das Gesamtgrundstück
festgesetzt.

(6) Mehrere Gebührenschuldner haften gesamtschuldnerisch.

§ 3
Gebührenmaß

(1) Die Höhe der Gebühr bestimmt sich nach der Frontlänge des Grund-
stücks – auf volle Meter gerundet gemäß Abs. 3 Satz 2 – und nach der
Reinigungszone, zu der die Straße nach dem Straßenverzeichnis ge-
mäß Anlage 1 der Straßenreinigungssatzung gehört.

(2) Die Frontlänge im Sinne des Absatzes 1 bemisst sich nach der Länge
der Grundstücksseite, mit der das Grundstück an der zu reinigenden
Straße angrenzt.
Grundstücke, die an mehreren zu reinigenden Straßen oder mehreren
Abschnitten derselben zu reinigenden Straße angrenzen, sind mit allen
Frontlängen zu veranlagen.

Satzung der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen über die Erhebung von Gebühren
für die Reinigung (Straßenreinigung / Winterdienst) öffentlicher Straßen

in der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen (Straßenreinigungsgebührensatzung)

Bei Grundstücken, die nicht mit der gesamten der Straße zugewandten
Grundstücksseite an die Straße angrenzen, werden zusätzlich zu den
Frontmetern nach Satz 1 – auch die Frontmeter gemäß Abs. 4 Sätze 1
und 2 für den nicht anliegenden Teil der Grundstücksseite berechnet.

(3) Bei abgeschrägten oder abgerundeten Grundstücksgrenzen wird der
Schnittpunkt der geraden Verlängerung der Grundstücksgrenzen mit
der Straßengrenze zugrunde gelegt.
Bei der Festlegung der Grundstücksseiten werden Bruchteile eines
Meters bis zu einschließlich 50 cm auf volle Meter abgerundet und
über 50 cm auf volle Meter aufgerundet.
Bei der Berechnung der Frontmeter sind Abweichungen bis zu einem
Meter höchstens aber 10 v.H. der Gesamtfrontlänge zulässig.
Wird ein Grundstück durch mehrere zu reinigende Straßen erschlos-
sen, so werden die an dieser Straßenseite angrenzenden Grundstücks-
seiten zugrunde gelegt.

(4) Bei Grundstücken, die nicht an den von der Gemeinde zu reinigenden
Straßen anliegen, durch sie aber erschlossen werden (Hinterlieger-
grundstücke), gilt als Frontlänge die Länge der Grundstücksseite, die
der zu reinigenden Straße zugewandt ist. Zugewandte Grundstücks-
seiten sind diejenigen Abschnitte der Grundstücksbegrenzungslinien,
die zu der Straßengrenze oder deren in gerader Linie gedachten Ver-
längerung in einem Winkel bis einschließlich 45 Grad verlaufen.
Wird ein Hinterliegergrundstück durch mehrere Straßen erschlossen,
so ist die Gebühr nach der Straße zu berechnen, von der aus das Grund-
stück seine hauptsächliche Erschließung erhält.
Hauptsächlich erschlossen wird das Grundstück durch die Straße, zu
der unmittelbar der Weg führt, an dem das Grundstück seinen Haupt-
zugang hat. Bei gleicher Erschließungssituation zu mehreren Straßen
wird die Gebühr für alle Straßen berechnet.

(5) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintra-
gung im Liegenschaftskataster und von der Bezeichnung im Grund-
buch jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige
wirtschaftliche Einheit im Sinne des Bewertungsgesetzes bildet.

§ 4
Entstehung der Gebührenschuld

(1) Der Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der
Gebührenpflicht während eines Kalenderjahres der Restteil des Jahres.

(2) Die Jahresgebührenschuld entsteht jeweils zu Beginn des Erhebungs-
zeitraumes.

(3) Die Gebühren für die Benutzung der Straßenreinigung werden durch
Bescheid im Voraus festgesetzt.

§ 5
Fälligkeit der Gebühr

Die Gebühr wird einen Monat nach Zugang des Gebührenbescheides fällig.
Ist im Gebührenbescheid ein anderer Zeitpunkt für die Fälligkeit angege-
ben, so gilt dieser.

§ 6
Änderung der Gebühr

(1) Ändern sich während der Dauer des Anschluss- und Benutzungszwanges
die Berechnungsgrundlagen der Straßenreinigungsgebühr aus der
Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen (z.B.
Änderung der Reinigungszonen, der Reinigungshäufigkeit, Neu-
vermessung des Grundstücks), so mindert oder erhöht sich die
Benutzungsgebühr vom Ersten des Kalendermonats an, der der Ände-
rung folgt.

(2) Bei Ausfall oder Einschränkung der satzungsmäßigen Reinigung durch
unvorhersehbare Betriebsstörungen, durch Witterungseinflüsse, durch
Straßenbauarbeiten oder durch andere zwingende Gründe jeweils bis
zu einem zusammenhängenden Monat besteht kein Anspruch auf
Gebührenermäßigung.
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§ 7
Gebührensatz

Die Gebühren für die Benutzung der Straßenreinigung im Anschlussgebiet
(siehe § 6 der Straßenreinigungssatzung) betragen je berechnetem Meter
Grundstücksfrontlänge gemäß § 3 dieser Satzung jährlich in den Zonen I
und II (siehe Straßenverzeichnis zur Straßenreinigungssatzung):
a) in der Zone I 1,03 €/m
b) in der Zone II 1,07 €/m

§ 8
Schlussbestimmungen

Die Gebührenschuldner haben alle für die Berechnung der Benutzungs-
gebühr erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

§ 9
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft.

Britz, 01.03.2011

Astrid Gohlke
Amtierende Amtsdirektorin

Bekanntmachungsanordnung
Die Gemeindevertretung Lunow-Stolzenhagen hat in ihrer Sitzung am 22.2.2011 die Satzung der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen über die Erhebung von
Gebühren für die Reinigung (Straßenreinigung / Winterdienst) öffentlicher Straßen in der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen (Straßenreinigungsgebühren-
satzung) beschlossen.
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Britz, den 1.3.2011

Gohlke
Amtierende Amtsdirektorin

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird
nach Beschluss-Nr. 01-02/2011 der Gemeindevertretung Britz vom
28.02.2011 folgende Haushaltsatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf  2.303.100,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf  2.395.200,00 €

  außerordentliche Erträge auf 0
  außerordentlichen Aufwendungen auf 0

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen  auf 2.855.600,00 €
Auszahlungen  auf 2.712.700,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen
auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.307.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.375.400,00 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit    548.600,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit    337.300,00 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit              0

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0

Haushaltssatzung
der Gemeinde Britz für das Haushaltsjahr 2011

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von In-
vestitionen erforderlich ist, wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von In-
vestitionen und Auszahlungen von Investitionsmaßnahmen wird auf 0 Euro
begrenzt.

§ 4
Die Hebesätze für  die Realsteuern  werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 250  v.H.
b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350  v.H.

2. Gewerbesteuer 321  v.H.

§ 5
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen

als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden,
wird auf 20.000 Euro festgelegt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt
einzeln darzustellen sind, wird auf 20.000 Euro festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen  der vorherigen Zustimmung der Ge-
meindevertretung bedürfen, wird auf 10.000 Euro festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, wer-
den bei:
a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf  100.000 Euro und
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelauf-

wendungen oder Einzelauszahlungen auf  100.000 Euro
festgesetzt.

Britz, 01. März 2011

Astrid Gohlke
Amt. Amtsdirektorin
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Bekanntmachungsanordnung
Die Haushaltssatzung 2011 der Gemeinde Britz wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Jeder kann in der Kämmerei des Amtes Britz-Chorin-Oderberg während der Öffnungszeiten der Amtsverwaltung in 16230 Britz, Eisenwerkstraße 11,
Einsicht in die Haushaltssatzung und ihre Anlagen nehmen.

Britz,   01.03.2011

Astrid Gohlke
Amtierende Amtsdirektorin

1. Verfahrensgebiet
1.1 Hinzuziehung von Flurstücken
Zum Verfahrensgebiet werden nachstehend aufgeführte Flurstücke hinzu-
gezogen und  auch insoweit die Bodenordnung angeordnet:

Land Brandenburg
Landkreis Uckermark
Gemeinde Angermünde
Gemarkung Frauenhagen
Flur 1 Flur 2
Flurstück(e)    266 und 312 Flurstück(e) 118

Gemeinde Mark Landin
Gemarkung Schönermark
Flur 1 Flur 3
Flurstück(e) 80, 196, 231, Flurstück(e) 1

302, 328 und 350

Die Flächengröße der zugezogenen Flurstücke beträgt It. Liegenschafts-
kataster insgesamt  12,6769 ha.

Das geänderte Verfahrensgebiet hat nunmehr eine Größe von ca. 1.102 ha.
Das Verfahrensgebiet ist auf der als Anlage 1 beigefügten Gebietskarte im
Maßstab 1: 20.000 dargestellt. Die hinzugezogenen Flurstücke sind auf
dieser Karte blau gekennzeichnet.

2. Bekanntmachung und Auslage
Der entscheidende Teil des Änderungsbeschlusses wird in den
Flurbereinigungsgemeinden  und den daran angrenzenden Gemeinden öf-
fentlich bekannt gemacht.
Der Änderungsbeschluss mit Gründen und Gebietskarte liegt zur Einsicht-
nahme für die Beteiligten zwei Wochen lang nach der Bekanntmachung

Amt Oder-Welse, Gutshof 1 in 16278 Pinnow
sowie in der
Stadt Angermünde, Markt 24 in 16278 Angermünde

und in der angrenzenden Amtsverwaltung
Amt Gramzow, Poststraße 25 in 17291 Gramzow

jeweils während der Geschäftszeiten aus.

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft  und Flurneuordnung

Öffentliche Bekanntmachung
1. Änderungsbeschluss

Das Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung hat beschlossen:

Das mit Anordnungsbeschluss vom 26.09.2007 festgestellte Gebiet des

Bodenordnungsverfahrens Schönermark
Verfahrens-Nr. 3-004-Q

wird gemäß § 8 Abs. 1 FlurbG1 sowie in Verbindung mit dem BbgLEG2 wie folgt geändert:

Gleichzeitig liegt der Änderungsbeschluss mit Gründen und Gebietskarte
im

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft
und Flurneuordnung
Dienstsitz Prenzlau (Zimmer 1.01)
Grabowstraße 33
17291 Prenzlau

aus.

3. Beteiligte
An dem Bodenordnungsverfahren sind gemäß § 10 FlurbG beteiligt:
– als Teilnehmer

die Eigentümer der zum Bodenordnungsgebiet gehörenden Grundstü-
cke, die den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten sowie
die Inhaber von selbständigem Gebäudeeigentum.

– als Nebenbeteiligte
a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke

vom Bodenordnungsverfahren betroffen werden,
b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für gemein-

schaftliche oder öffentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 FlurbG)
oder deren Grenzen geändert werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG),

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Bodenordnungs-
gebiet räumlich zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von
ihm beeinflusst wird,

d) Inhaber von Rechten an den zum Bodenordnungsgebiet gehören-
den Grundstücken oder von Rechten an solchen Rechten oder von
persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher
Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke
beschränken,

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis
zum Eintritt des neuen Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG),

f) Eigentümer von nicht zum Bodenordnungsgebiet gehörenden Grund-
stücken, denen ein  Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Ausführungs-
kosten auferlegt wird {§§ 42 Abs. 3 und 106 FlurbG) oder die zur
Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Bodenordnungs-
gebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG).
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4. Teilnehmergemeinschaft
Die Eigentümer der zugezogenen Flurstücke, die den Eigentümern gleich-
stehenden Erbbauberechtigten sowie die Inhaber von selbständigem
Gebäudeeigentum auf den zugezogenen Flurstücken werden Mitglieder der
Teilnehmergemeinschaft des Bodenordnungsverfahrens Willmersdorf /
Weesow.

5. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung
am Bodenordnungsverfahren berechtigen, sind gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG
innerhalb einer Frist von drei Monaten nach erfolgter Bekanntmachung die-
ses Beschlusses beim

Landesamt für Ländliche Entwicklung,
Landwirtschaft und Flurneuordnung
Dienstsitz Prenzlau
Grabowstraße 33
17291 Prenzlau

anzumelden.
Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene dingliche Rechte an
Grundstücken oder Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte,
die zum Besitz oder zur Nutzung von  Grundstücken berechtigen oder die
Nutzung von Grundstücken beschränken.
Auf Verlangen der oberen Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende
sein Recht innerhalb einer von der Behörde zu setzenden Frist nachzuwei-
sen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu
beteiligen.
Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder
nachgewiesen, so kann die obere Flurbereinigungsbehörde die bisherigen
Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs.2 FlurbG gelten lassen.
Der Inhaber eines bezeichneten Rechts muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die
Wirkung eines vor  der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso ge-
gen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

6. Zeitweilige Einschränkungen des Eigentums
In sinngemäßer Anwendung der §§ 34 und 85 Ziff. 5 FlurbG ist hinsichtlich
der zugezogenen Flurstücke von der Bekanntgabe des Beschlusses an bis
zur Unanfechtbarkeit des Bodenordnungsplanes in folgenden Fällen die
Zustimmung der oberen Flurbereinigungsbehörde erforderlich:
a)  wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Bodenordnungsgebiet ge-

ändert werden soll; dies gilt nicht für die Änderungen, die zum ord-
nungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören,

b)  wenn Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und
ähnliche Anlagen errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder be-
seitigt werden sollen,

c)  wenn  Obstbäume,  Beerensträucher,  Rebstöcke,  Hopfenstöcke,  ein-
zelne  Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze beseitigt werden sollen.
Die Beseitigung ist nur in Ausnahmefällen möglich, soweit
landeskulturelle Belange, insbesondere die des Naturschutzes und der
Landschaftspflege nicht beeinträchtigt werden,

d) wenn Holzeinschläge vorgenommen werden sollen, die den Rahmen
einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen.

Sind entgegen den Anordnungen zu a) und b) Änderungen vorgenommen
oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im Boden-
ordnungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die obere Flurbereinigungs-

behörde kann den früheren Zustand gemäß § 137 FlurbG wieder herstellen
lassen, wenn dieses der Bodenordnung dienlich ist.
Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu c) vorgenommen worden, so
muss die obere Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen.
Sind entgegen der Anordnung zu d) Holzeinschläge vorgenommen wor-
den, so kann die  obere Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjeni-
ge, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach
Anweisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand
zu bringen hat. Zuwiderhandlungen gegen die Anordnung zu Buchstaben
b), c) und d) dieses Beschlusses sind Ordnungswidrigkeiten und können mit
einer Geldbuße bis zu 1.000,00 € für den einzelnen Fall geahndet werden
(§ 154 FlurbG, §§ 1 und 17 des OWiG3). Unter Umständen kann auch eine
höhere Geldbuße auferlegt werden (§ 17 Abs. 4 OWiG). Außerdem können
Gegenstände eingezogen werden, auf die sich die Ordnungswidrigkeit be-
zieht (§ 154 Abs. 3 FlurbG).
Für die ausgeschlossenen Flurstücke werden die mit dem Anordnungs-
beschluss verfügten Einschränkungen des Grundbesitzes aufgehoben.

7. Finanzierung des Verfahrens
Die Verfahrenskosten trägt gemäß § 104 FlurbG das Land Brandenburg.
Die Ausführungskosten trägt gemäß § 105 FlurbG die Teilnehmer-
gemeinschaft.

9. Gründe
Ausgelegt gemäß Ziffer 2 dieses Änderungsbeschlusses,

10. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Änderungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe  Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim

Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft
und Flurneuordnung
Dienstsitz Prenzlau
Grabowstraße 33
17291 Prenzlau

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Groß Glienicke, den 11.02.2011

Im Auftrag

Großelindemann
Referatsleiter Bodenordnung

Anlagen
Gebietskarte – ausgelegt gemäß Ziffer 2 dieses Änderungsbeschlusses

1 Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBI. I S.

546) zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBI. I S. 2794)
2 Brandenburgisches Landentwicklungsgesetz vom 29.05.2004 (GVBI. Bbg I Nr. 14 S. 298)
3 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.1987

(BGBI. I S. 602) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 29.07.2009 (BGBI. I S.

2353)



Nr. 3 25. März 201110 Britz-Chorin-Oderberg

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und  Flurneuordnung

Flurbereinigungsverfahren Wriezen – Bad Freienwalde, B 167 n
AZ : 23-5-6472-0507/01

Verf.-Nr.: 3001 I

Öffentliche Bekanntmachung der Ausführungsanordnung

Im Flurbereinigungsverfahren Wriezen – Bad Freienwalde, B 167 n,  wird
hiermit die Ausführung des Flurbereinigungsplanes gemäß § 61
Flurbereinigungsgesetz1 (FlurbG) angeordnet.

1. Am 1. Mai 2011 tritt der im Flurbereinigungsplan vorgesehene neue
Rechtszustand an die Stelle des bisherigen (§ 61 Satz 2 FlurbG).

2. Mit dem genannten Zeitpunkt tritt die Landabfindung hinsichtlich der
Rechte an den alten Grundstücken und der diese Grundstücke betref-
fenden Rechtsverhältnisse, die nicht aufgehoben werden, an die Stelle
der alten Grundstücke. Die örtlich gebundenen öffentlichen Lasten, die
auf den alten Grundstücken ruhen, gehen auf die in deren örtlicher
Lage ausgewiesenen neuen Grundstücke über (§ 68 Abs. 1 FlurbG).

3. Die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand, namentlich der
Übergang des Besitzes und der Nutzung der neuen Grundstücke, ist
bereits durch die vorläufige Besitzeinweisung vom 22.9.2008 in Ver-
bindung mit den Überleitungsbestimmungen vom 22.9.2008 geregelt
worden.
Mit der Ausführung des Flurbereinigungsplanes enden die rechtlichen
Wirkungen der vorläufigen Besitzeinweisung (§ 66 Absatz 3 FlurbG).
Dagegen bleiben die Überleitungsbestimmungen auch weiterhin in Kraft.
Soweit der Besitz der im Flurbereinigungsgebiet zugeteilten neuen
Grundstücke noch nicht mit Besitzeinweisung vom 22.09.2008 an die
Empfänger der neuen Grundstücke übergegangen ist, wird hiermit
angeordnet, dass die in den Überleitungsbestimmungen unter Ziffer

1.2 entsprechend der Nutzungsart bzw. der aufstehenden Früchte auf-
geführten Termine bzgl. der tatsächlichen Besitzübergänge für das Jahr
2011 gelten.

4. Die mit dem Flurbereinigungsplan festgesetzten Geldausgleiche sind
bis zum 31. Mai 2011 auf das in den Zahlungsaufforderungen be-
nannte Konto der Teilnehmergemeinschaft des Flurbereinigungs-
verfahrens Wriezen – Bad Freienwalde, B167 n, zu zahlen.

5. Wird der ausgeführte Flurbereinigungsplan geändert, so wirkt diese
Änderung in rechtlicher Hinsicht auf den in Nr. 1 dieser Ausführungs-
anordnung festgesetzten Zeitpunkt, den 1. Mai 2011 zurück (§§ 63
Abs. 2 und 64 FlurbG).

6. Die zeitweiligen Einschränkungen des Eigentums nach den §§ 34 und
85 Nr. 5 FlurbG bleiben auch nach der Ausführungsanordnung weiterhin
wirksam; sie gelten bis zur Unanfechtbarkeit des gesamten
Flurbereinigungsplanes weiter.
Somit dürfen in der Nutzungsart der Grundstücke ohne Zustimmung
der Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden,
die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören. Bauwerke und
andere Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungs-
behörde errichtet, hergestellt oder wesentlich verändert oder beseitigt
werden. Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, Feld-
und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen mit Zustimmung der
Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden.
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Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaf-
tung übersteigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungs-
behörde.

Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung der Ausführungsanordnung wird nach § 80 Abs. 2
Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung(VwGO) 2 angeordnet.

Gründe
Die Voraussetzungen für den Erlass der Ausführungsanordnung liegen vor,
der Flurbereinigungsplan ist bestandskräftig. Aus einem längeren Aufschub
der Ausführung des Flurbereinigungsplanes würden voraussichtlich erheb-
liche Nachteile erwachsen.
Der bisherige, lediglich auf Besitz beruhende und nur für eine Übergangs-
zeit vorgesehene Zustand kann nicht mehr länger bestehen bleiben. Es muss
nunmehr durch diese Ausführungsanordnung auch in rechtlicher Hinsicht
der im Flurbereinigungsplan vorgesehene neue Rechtszustand herbeige-
führt und den Teilnehmern das Eigentum an ihren neuen Grundstücken
verschafft werden. Dadurch wird der vorläufige Charakter des bisher er-
folgten Besitzüberganges beendet und die Voraussetzung dafür geschaf-
fen, dass die Teilnehmer über ihre neuen Grundstücke verfügen können
(z. B. Bebauung, Belastung, Veräußerung, Erbauseinandersetzung).
Im Flurbereinigungsgebiet wollen Teilnehmer aus den vorerwähnten Grün-
den Eigentümer ihrer neuen Grundstücke werden, sie wünschen die
Grundbuchberichtigung. Ein längeres Hinausschieben der Ausführung des
Flurbereinigungsplanes hätte für diese Teilnehmer erhebliche Nachteile zur
Folge. Aber auch für alle übrigen Beteiligten ist ein längeres Hinausschie-
ben der Ausführung des Flurbereinigungsplanes nicht zumutbar. Sie dürfen
erwarten, dass nicht nur die Besitz-, sondern auch die Eigentumsverhältnisse
an den neuen Grundstücken sobald wie möglich geregelt werden, damit
die öffentlichen Bücher berichtigt werden können und der gesamte
Grundstücksverkehr wieder normalisiert wird.
Es liegt aber nicht nur im Interesse der einzelnen Beteiligten, sondern auch
im öffentlichen Interesse, dass anstelle des bisherigen vorläufigen Zustan-
des der im Flurbereinigungsplan vorgesehene neue Rechtszustand durch
die Ausführungsanordnung sobald wie möglich herbeigeführt wird. Denn
ein längerer Aufschub würde zu einer nicht vertretbaren Rechtsunsicherheit
und somit auch zu erheblichen Nachteilen für die Teilnehmergemeinschaft
und die Allgemeinheit führen.
Das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung ist auch gegeben,
da in einem Flurbereinigungsverfahren eine Vielzahl aufs Engste miteinander
verflochtenen Abfindungen bestehen, so dass der Eigentumsübergang nur

einheitlich für alle Beteiligten des gesamten Verfahrens angeordnet und
durchgeführt werden kann. Die oben dargelegten nachteiligen Folgen wür-
den sich aus einer aufschiebenden Wirkung der gegen diese Ausführungs-
anordnung eingelegten Rechtsmittel ergeben, weil dadurch der Eintritt der
rechtlichen Wirkungen des Flurbereinigungsplanes erfahrungsgemäß über
einen längeren Zeitraum verzögert werden könnte.
Da das öffentliche Interesse und das überwiegende Interesse der Beteilig-
ten an dem baldigen Eintritt der rechtlichen Wirkung des Flurbereinigungs-
planes vor einer rechtskräftigen Entscheidung über eventuelle Rechtsbehelfe
das private Interesse von Widerspruchsführern an der aufschiebenden Wir-
kung ihrer Rechtsbehelfe oder Klagen überwiegt, hat sich das Landesamt
für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung dazu ent-
schlossen, die sofortige Vollziehung der Ausführungsanordnung mit der Folge
anzuordnen, dass die hiergegen eingelegten Rechtsmittel keine aufschie-
bende Wirkung haben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist beim

Landesamt für Ländliche Entwicklung,
Landwirtschaft und Flurneuordnung

Dienstsitz Fürstenwalde
Rathausstraße 6

15517 Fürstenwalde

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Die Frist beginnt mit dem Ab-
lauf des Tages der öffentlichen Bekanntmachung.
Der Widerspruch hat gemäß § 80 Abs. 2 Ziff. 4 der VwGO keine aufschie-
bende Wirkung.

Groß Glienicke, den 24.02.2011

Im Auftrag                                                       Siegel
Axel Großelindemann
Referatsleiter Bodenordnung

1 FlurbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546),
zuletzt geändert durch Art. 22 des Jahressteuergesetzes 2008 vom 19. Dezember
2008 (BGBl. I S. 2794)

2 VwGO in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686),
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 21. August 2009  (BGBI. I S. 2870)

Am Freitag, den 6. Mai 2011 findet um 19.00 Uhr in der Gaststätte „Eiscafe
am Hebewerk“ in der Hebewerkstrasse in Niederfinow  die Jahres-
hauptversammlung statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
3. Finanzbericht und Ergebnis der Finanzprüfung
4. Bericht der Jagdpächtergesellschaft
5. Stellungnahme der Landwirte und Diskussion der Jagdgenossen
6. Beschluß  – Reinertrag des Geschäftsjahres 2010/11
7. Beschluß – Haushalt 2011/12
8. Beschluß – Entlastung  des Vorstandes
9. Überarbeitung der Satzung der Jagdgenossenschaft Niederfinow mit

Beschlussfassung
10. Bildung einer Wahlkommission
11.  Wahl des neuen  Vorstandes der Jagdgenossenschaft

Einladung der Jagdgenossenschaft Niederfinow

12. Wahl  der Kassenprüfer für 2011/12
13. Sonstiges
14. Schlußwort des Vorsitzenden und Auszahlung des Reinertrages

Der Vorstand bittet alle Jagdgenossen, die bereit sein wollen,
ehrenamtlich  im neuem Jagdvorstand für die nächsten vier Jahre
arbeiten zu wollen, sich zu melden oder sich als Kandidaten  auf
der Jahreshauptversammlung zur Wahl sich vorzustellen!

Alle Eigentümer bejagbarer  Flächen der Gemarkung Niederfinow (Jagd-
genossen) und die Jäger der Pächtergesellschaft sind herzlichst eingela-
den!
Bei Verhinderung kann ein Vertreter mit schriftlicher Vollmacht den Reiner-
trag entgegen nehmen.

Büttner
Jagdvorsteher
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Die Jagdgenossenschaft Serwest lädt ihre Mitglieder zu der Genossenschafts-
versammlung am 29.04.11 um 19.00 Uhr in die Gaststätte „Aquamarin“
in der Dorfstraße 3 ein. Dazu gehören alle Eigentümer von Grundflächen,
die zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk der Jagdgenossenschaft Serwest
gehören, auf denen Jagd ausgeübt werden darf.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
3. Rechenschaftsbericht der Kassenführung
4. Bestätigung des Rechenschaftsberichts des Vorstandes und der Kassen-

führung

Einladung der Jagdgenossenschaft Serwest

5. Haushaltsplan 2010/ 2011
6. Bestätigung des Haushaltsplanes
7. Diskussion
8. Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertages aus der Jagd-

nutzung für das Jagdjahr 2009/ 2010
9. Sonstiges

Silvio Krentz
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft

Zur Versammlung der Mitglieder der Jagdgenossenschaft Britz am
08.04.2011 um 19. 00 Uhr in der Gaststätte „Zu den Kastanien“ in Britz-
Dorf.
Eingeladen sind alle Eigentümer von Grundflächen, die zum gemeinschaft-
lichen Jagdbezirk der Jagdgenossenschaft Britz gehören, auf denen Jagd
ausgeübt werden darf.

Tagesordnung
1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Feststellen der Beschlussfähigkeit und der fristgemäßen Ladung
3. Bericht des Jagdvorstehers
4. Bericht des Kassenwarts über das Pachtjahr 2009/2010
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Beschlussfassung über die Entlastung des Jagdvorstandes
7. Beschlussfassung über die Entlastung des Kassenwartes
8. Antrag der Pächtergemeinschaft auf vorzeitige Verlängerung des Jagd-

pachtvertrages

Einladung der Jagdgenossenschaft Britz

9. Beschlussfassung über die vorzeitige Jagdpachtverlängerung
10. Beschlussfassung über den Beitritt der JG zur LAGJE beim Landesbauern-

verband
11. Auswertung des Jagdjahres durch den Obmann der Pächter-

gemeinschaft
12. Sonstiges

Zur Anlegung bzw. Aktualisierung des Jagdkatasters haben die Jagdgenossen
vor Ausübung ihrer Mitgliedschaftsrechte dem Jagdvorsteher alle zur  Fort-
schreibung  des Jagdkatasters erforderlichen Unterlagen ( z.B. Grundbuch-
auszüge, Urkundenabschriften ect.) vorzulegen.

Die Versammlung ist beschlussfähig, unabhängig von der Anzahl der er-
scheinenden Jagdgenossen.

Reiner Gersdorf
Jagdvorsteher

Ende der amtlichen Bekanntmachungen

Die Genossenschaftsversammlung der Mitglieder der Jagd-
genossenschaft Brodowin findet am 15.04.2011um 19.00 Uhr in
der Gaststätte „Schwarzer Adler“ in 16230 Chorin OT Brodowin,
Brodowiner Dorfstr. 80, statt

Eingeladen sind alle Eigentümer von Grundflächen, die zum gemeinschaft-
lichen Jagdbezirk der Jagdgenossenschaft Brodowin gehören, auf denen
Jagd ausgeübt werden darf.

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Feststellen der Beschlussfähigkeit und der fristgemäßen Ladung
3. Protokollkontrolle zur Genossenschaftsversammlung am 23.04.2010

mit Beschlussfassung
4. Bericht des Jagdvorstehers
5. Bericht des Kassenwarts über das Pachtjahr 2010/2011
6. Beschlussfassung über die Entlastung des Jagdvorstandes

Einladung der Jagdgenossenschaft Brodowin

7. Beschlussfassung über die Entlastung des Kassenwartes
8. Beschlussfassung zur Verwendung des Reinertrages der Jagdnutzung

aus dem Jagdjahr 2010/2011 und der Kassenrücklagen
9. Diskussion und Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2011/2012
10. Beschlussfassung und Informationen zum Computerprogramm:

Jagdpachtverwaltung
11. Sonstiges

Zur Anlegung des Jagdkatasters haben die Jagdgenossen vor Ausübung
ihrer Mitgliedschaftsrechte dem Jagdvorsteher alle zur Anlegung und Fort-
schreibung des Jagdkatasters erforderlichen Unterlagen vorzulegen.
Bevollmächtigungen sind vorzulegen.
Die Versammlung ist beschlussfähig, unabhängig von der Anzahl der er-
schienenen Jagdgenossen.

Klaus-Peter Schwendike
Jagdvorsteher


